
 

S.26.01 — Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko 

Allgemeine Bemerkungen: 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 
Der Meldebogen SR.26.01.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes 
Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn 
ein Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes 
Matching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, 
ist der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist 
für alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment- 
Portfolios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben 
ist, zu übermitteln. 
Als Werte vor und nach dem Schock ist die Höhe der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten einzutragen, die gegenüber dem betreffenden Schock anfällig 
sind. Für Verbindlichkeiten ist die Bewertung auf der untersten Ebene durch
zuführen, die für den Vertrag oder die homogene Risikogruppe verfügbar ist. Bei 
einem Vertrag oder einer homogenen Risikogruppe, der/die gegenüber einem 
Schock anfällig ist, bedeutet dies, dass die mit diesem Vertrag oder dieser ho
mogenen Risikogruppe in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten als ge
genüber dem betreffenden Schock anfälliger Wert angegeben werden müssen. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 7 der 
Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schätzung der 
SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu berechnen 
ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwäh
len: 
1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 

2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, 
Matching-Adjustment-Portfo
lio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, 
ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil 
beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option 
auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Sonder
verband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Nummer 
wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf unverändert 
beibehalten werden und mit der in anderen Meldebögen angegebenen 
Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

▼M4 
__________ 

R0012/C0010 
Vereinfachungen 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Auszuwählen ist aus der folgenden erschöpfenden Liste: 
1 — Vereinfachung Artikel 104 

2 — Vereinfachungen Artikel 105a 
9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 

Die Optionen 1 und 2 können gleichzeitig gewählt werden. 
Wenn R0012/C0010 = 1, sind für R0410 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0014/C0010 
Vereinfachungen Marktrisiko
konzentration — Anwendung 
von Vereinfachungen 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwäh
len: 
1 — Vereinfachungen Artikel 105a 

9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

R0020/C0010 Vereinfachungen für firmen
eigene Unternehmen — Zins
risiko 

Geben Sie an, ob ein firmeneigenes Unternehmen bei der Berech
nung des Zinsrisikos Vereinfachungen angewendet hat. Eine der fol
genden Optionen ist auszuwählen: 
1 — Vereinfachungen angewendet 

2 — Keine Vereinfachungen angewendet 
Wenn R0020/C0010 = 1, sind für R0100–R0120 nur C0060 und 
C0080 auszufüllen. 

R0030/C0010 Vereinfachungen für firmen
eigene Unternehmen — 
Spread-Risiko von Anleihen 
und Darlehen 

Geben Sie an, ob ein firmeneigenes Unternehmen bei der Berech
nung des Spread-Risikos in Bezug auf Anleihen und Darlehen Ver
einfachungen angewendet hat. Eine der folgenden Optionen ist aus
zuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

R0040/C0010 Vereinfachungen für firmen
eigene Unternehmen — 
Marktrisikokonzentration 

Geben Sie an, ob ein firmeneigenes Unternehmen bei der Berech
nung der Marktrisikokonzentration Vereinfachungen angewendet hat. 
Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Zinsrisiko 

R0100/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Zinsrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Zinsrisiko, d. h. nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalanfor
derung für das Zinsrisiko an, die unter Verwendung vereinfachter 
Berechnungen für firmeneigene Unternehmen ermittelt wurde. 

R0100/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Zinsrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Zinsrisiko, d. h. vor der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapitalan
forderung für das Zinsrisiko an, die unter Verwendung vereinfachter 
Berechnungen für firmeneigene Unternehmen ermittelt wurde. 

R0110–R0120/ 
C0020 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Zinsrisiko — Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschock 

Dies ist der Gesamtwert der gegenüber dem Risiko eines Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschocks anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt 
des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0110–R0120/ 
C0030 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Zinsrisiko — Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschock 

Dies ist der Gesamtwert der gegenüber dem Risiko eines Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschocks anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt 
des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0110–R0120/ 
C0040 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Zins
risiko — Zinsrückgangs-/ 
Zinsanstiegsschock 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschocks anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt 
des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

▼B 
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R0110–R0120/ 
C0050 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Zinsrisiko 
— Zinsrückgangs-/Zins
anstiegsschock 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschocks anfälligen Verbindlichkeiten (nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0110–R0120/ 
C0060 

Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Zinsrisiko — Zins
rückgangs-/Zinsanstiegsschock 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Zinsrückgangs-/Zins
anstiegsrisiko, d. h. nach der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalanfor
derung für das Zinsrückgangs-/ Zinsanstiegsrisiko an, die unter Ver
wendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0110–R0120/ 
C0070 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Zinsrisiko 
— Zinsrückgangs-/Zins
anstiegsschock 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines Zinsrück
gangs-/Zinsanstiegsschocks anfälligen Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0110–R0120/ 
C0080 

Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Zinsrisiko — 
Zinsrückgangs-/Zinsanstiegs
schock 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Zinsrückgangs-/Zins
anstiegsrisiko, d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapitalan
forderung für das Zinsrückgangs-/Zinsanstiegsrisiko an, die unter 
Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

Aktienrisiko 

R0200/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Aktienrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko, d. h. nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

R0200/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Aktienrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko, d. h. vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

R0210/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — Typ-1-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko für Typ-1-Aktien anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0210/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Aktienrisiko — Typ-1-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Aktienrisiko für Typ-1-Aktien anfällig sind. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0210/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — Typ-1-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-1-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

R0210/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — Typ-1-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-1-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks und nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0210/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Aktienrisiko — 
Typ-1-Aktien 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko (für Typ-1- 
Aktien) nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0210/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — Typ-1-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-1-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0210/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Aktienrisiko — 
Typ-1-Aktien 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko für Typ-1- 
Aktien, d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

►M4 R0221– 
R0240/ 
C0020 ◄ 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — Typ-1-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko (für jede Art von Typ-1-Aktien) anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

►M4 R0221– 
R0240/ 
C0040 ◄ 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — Typ-1-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art von Typ-1-Aktien) anfällig sind, nach 
Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0250/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — Typ-2-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko für Typ-2-Aktien anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0250/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Aktienrisiko — Typ-2-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Aktienrisiko für Typ-2-Aktien anfällig sind. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0250/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — Typ-2-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-2-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

R0250/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — Typ-2-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-2-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks und nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0250/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Aktienrisiko — 
Typ-2-Aktien 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko (für Typ-2- 
Aktien) nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0250/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — Typ-2-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für Typ-2-Aktien anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0250/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Aktienrisiko — 
Typ-2-Aktien 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko für Typ-2- 
Aktien, d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

►M4 R0261– 
R0280/ 
C0020 ◄ 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — Typ-2-Ak
tien 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko (für jede Art von Typ-2-Aktien) anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

►M4 R0261– 
R0280/ 
C0040 ◄ 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — Typ-2-Aktien 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art von Typ-2-Aktien) anfällig sind, nach 
Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

▼M4 
__________ 

R0291/C0020, 
R0293-R0295/ 
C0020 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — qualifi
zierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastrukturunterneh
men 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinves
titionen in Infrastrukturunternehmen anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0291/C0030, 
R0293-R0295/ 
C0030 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Aktienrisiko — qualifi
zierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastrukturunterneh
men 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinves
titionen in Infrastrukturunternehmen anfällig sind. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0291/C0040, 
R0293-R0295/ 
C0040 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — qualifizierte Ei
genkapitalinvestitionen in In
frastrukturunternehmen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastrukturunternehmen anfällig sind, nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

▼B 
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R0291/C0050, 
R0293-R0295/ 
C0050 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — qualifizierte Eigen
kapitalinvestitionen in Infra
strukturunternehmen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastrukturunternehmen) anfällig sind, nach Eintritt des Schocks 
und nach der Anwendung der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0291/C0060, 
R0293-R0295/ 
C0060 

Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur
unternehmen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko (für jede 
Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunterneh
men) nach der Anwendung der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0291/C0070, 
R0293-R0295/ 
C0070 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rück
stellungen) — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur
unternehmen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastrukturunternehmen) anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, 
aber vor der Anwendung der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0291/C0080, 
R0293-R0295/ 
C0080 

Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur
unternehmen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko für jede 
Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunterneh
men, d. h. vor der Anwendung der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

__________ 

R0292/C0020, 
R0296-R0298/ 
C0020 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Aktienrisiko — qualifi
zierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastruktur außer In
frastrukturunternehmen 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinves
titionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0292/C0030, 
R0296-R0298/ 
C0030 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Aktienrisiko — qualifi
zierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastruktur außer In
frastrukturunternehmen 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinves
titionen in Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen anfällig sind. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0292/C0040, 
R0296-R0298/ 
C0040 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Ak
tienrisiko — qualifizierte Ei
genkapitalinvestitionen in In
frastruktur außer Infrastruktur
unternehmen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Aktienrisiko für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen anfällig sind, nach Ein
tritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

▼M4 
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R0292/C0050, 
R0296-R0298/ 
C0050 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — qualifizierte Eigen
kapitalinvestitionen in Infra
struktur außer Infrastruktur
unternehmen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) anfällig sind, nach Ein
tritt des Schocks und nach der Anwendung der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0292/C0060, 
R0296-R0298/ 
C0060 

Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur 
außer Infrastrukturunterneh
men 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko (für jede 
Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer In
frastrukturunternehmen) nach der Anwendung der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

R0292/C0070, 
R0296-R0298/ 
C0070 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rück
stellungen) — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur 
außer Infrastrukturunterneh
men 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Aktienrisiko (für jede Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastruktur außer Infrastrukturunternehmen) anfällig sind, nach Ein
tritt des Schocks, aber vor der Anwendung der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0292/C0080, 
R0296-R0298/ 
C0080 

Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapital
investitionen in Infrastruktur 
außer Infrastrukturunterneh
men 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko für jede 
Art qualifizierter Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur außer In
frastrukturunternehmen, d. h. vor der Anwendung der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 

▼B 

Immobilienrisiko 

R0300/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Immobilienrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Immobilienrisiko an
fälligen Vermögenswerte. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0300/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Immobilienrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Immobilienrisiko an
fälligen Verbindlichkeiten. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0300/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Im
mobilienrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Immobilienrisiko an
fälligen Vermögenswerte nach Eintritt des Immobilienschocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0300/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Immobi
lienrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Immobilienrisiko an
fälligen Verbindlichkeiten nach Eintritt des Immobilienschocks und 
nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

▼M4 
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R0300/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Immobilienrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Immobilienrisiko, d. h. 
nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

R0300/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Immobi
lienrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Immobilienrisiko an
fälligen Verbindlichkeiten nach Eintritt des Immobilienschocks, je
doch vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0300/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Immobilienrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Immobilienrisiko, d. h. 
vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

Spread-Risiko 

R0400/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko, d. h. 
nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 

R0400/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko, d. h. vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

R0410/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen anfälligen Vermögenswerte. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0410/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen anfälligen Verbindlichkeiten. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt 
des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0410/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen anfälligen Verbindlichkeiten nach Eintritt 
des Schocks und nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

▼B 
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R0410/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, d. h. nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Netto-Solvenzkapi
talanforderung für das Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen an, 
die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0410/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen anfälligen Verbindlichkeiten nach Eintritt 
des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Anleihen und Darlehen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, d. h. vor der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Brutto-Solvenz
kapitalanforderung für das Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen 
an, die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

▼M3 
__________ 

R0412/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infrastruk
turinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich nicht um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infra
strukturunternehmen handelt, anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0412/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infrastruk
turinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich nicht um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infra
strukturunternehmen handelt, anfällig sind. Dieser Wert ist nur an
zugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 
aus der für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden 
konnte. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 aus
zufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0412/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infrastruk
turinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich nicht 
um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunter
nehmen handelt, anfällig sind, nach Eintritt eines Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0412/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infrastruk
turinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich nicht 
um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunter
nehmen handelt, anfällig sind, nach Eintritt des Schocks und nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn 
die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der für die 
Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn 
die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

▼B 
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R0412/C0060 Absoluter Wert nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (mit 
Ausnahme von qualifizierten 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Inves
titionen in Infrastruktur und Infrastrukturunternehmen handelt, nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn 
die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der für die 
Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn 
die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0412/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (mit 
Ausnahme von qualifizierten 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich nicht 
um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur und Infrastrukturunter
nehmen handelt, anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, jedoch vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn 
die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der für die 
Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn 
die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0412/C0080 Absoluter Wert nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Anleihen und Darlehen 
(mit Ausnahme von qualifi
zierten Infrastrukturinvestitio
nen) 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Inves
titionen in Infrastruktur und Infrastrukturunternehmen handelt, d. h. 
vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, 
wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der 
für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. 
Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0413/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen 
Infrastrukturunternehmen, handelt, anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0413/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich um qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen 
Infrastrukturunternehmen, handelt, anfällig sind. Dieser Wert ist nur 
anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 
aus der für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden 
konnte. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 aus
zufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0413/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastruk
turunternehmen, handelt, anfällig sind, nach Eintritt eines Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

▼M3 
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R0413/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastruk
turunternehmen, handelt, anfällig sind, nach Eintritt des Schocks und 
nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, 
wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der 
für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. 
Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0413/C0060 Absoluter Wert nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (qua
lifizierte Infrastrukturinvesti
tionen) 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Investitionen 
in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen, handelt, 
nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, 
wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der 
für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. 
Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0413/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (qua
lifizierte Infrastrukturinvesti
tionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastruktur, ausgenommen Infrastruk
turunternehmen, handelt, anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, 
jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzuge
ben, wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus 
der für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden 
konnte. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 aus
zufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0413/C0080 Absoluter Wert nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Infrastruktur
investitionen) 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Investitionen 
in Infrastruktur, ausgenommen Infrastrukturunternehmen, handelt, d. 
h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, 
wenn die Aufteilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der 
für die Berechnung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. 
Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0414/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Investitionen in Infrastruktur
unternehmen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich um qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen han
delt, anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0414/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Investitionen in Infrastruktur
unternehmen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die gegen
über dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es 
sich um qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen han
delt, anfällig sind. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Auf
teilung zwischen R0412, R0413 und R0414 aus der für die Berech
nung verwendeten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0414/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Investitionen in Infrastruktur
unternehmen) 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen handelt, anfäl
lig sind, nach Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0414/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rück
stellungen) — Spread-Risiko 
— Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Investitionen in 
Infrastrukturunternehmen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen handelt, anfäl
lig sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0412, R0413 und R0414 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0414/C0060 Absoluter Wert nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (qua
lifizierte Investitionen in In
frastrukturunternehmen) 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Investitionen 
in Infrastrukturunternehmen handelt, nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0412, R0413 und R0414 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0414/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen (qua
lifizierte Investitionen in In
frastrukturunternehmen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um 
qualifizierte Investitionen in Infrastrukturunternehmen handelt, anfäl
lig sind, nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0412, R0413 und R0414 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0414/C0080 Absoluter Wert nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Investitionen in 
Infrastrukturunternehmen) 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von An
leihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Investitionen 
in Infrastrukturunternehmen handelt, d. h. vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0412, R0413 und R0414 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 
Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

▼B 

R0420/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Kreditderivate 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von Kre
ditderivaten, d. h. nach der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0420/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Kreditderivate 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von Kre
ditderivaten, d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. . 
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R0430–R0440/ 
C0020 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Kredit
derivate — Rückgangs-/An
stiegsschock bei Kreditderi
vaten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Rückgangs-/Anstiegsschock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten 
anfällig sind. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0430–R0440/ 
C0030 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Kredit
derivate — Rückgangs-/An
stiegsschock bei Kreditderi
vaten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Rückgangs-/Anstiegsschock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten 
anfällig sind. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430–R0440/ 
C0040 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Kreditderi
vate — Rückgangs-/Anstiegs
schock bei Kreditderivaten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber dem 
Rückgangs-/Anstiegsschock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten 
anfällig sind, nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0430–R0440/ 
C0050 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Kreditderi
vate — Rückgangs-/Anstiegs
schock bei Kreditderivaten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Rückgangs-/Anstiegsschock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten 
anfällig sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430–R0440/ 
C0060 

Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Kreditderivate — Rückgangs-/ 
Anstiegsschock bei Kreditde
rivaten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für den Rückgangs-/Anstiegs
schock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten, d. h. nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R0430–R0440/ 
C0070 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Kreditderi
vate — Rückgangs-/Anstiegs
schock bei Kreditderivaten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Rückgangs-/Anstiegsschock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten 
anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430–R0440/ 
C0080 

Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Kreditderivate — Rück
gangs-/Anstiegsschock bei 
Kreditderivaten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für den Rückgangs-/Anstiegs
schock beim Spread-Risiko von Kreditderivaten, d. h. vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R0450/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Verbriefungspositionen anfälligen Vermögenswerte. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 
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R0450/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Verbriefungspositionen anfälligen Verbindlichkeiten. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0450/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Verbriefungspositionen anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0450/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei Verbriefungspositionen anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks und nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0450/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei Ver
briefungspositionen, d. h. nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0450/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei Verbriefungspositionen anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0450/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei Ver
briefungspositionen, d. h. vor der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

▼M4 
__________ 

R0461/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0461/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0461/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte nach 
Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0461/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei vorrangigen STS-Verbriefungspositionen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anwendung der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden kann. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0461/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — 
vorrangige STS-Verbriefungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei vor
rangigen STS-Verbriefungspositionen, nach der Anwendung der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden kann. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 

R0461/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei vorrangigen STS-Verbriefungspositionen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks, aber vor der Anwendung der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden kann. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0461/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
vorrangige STS-Verbriefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei vor
rangigen STS-Verbriefungspositionen, d. h. vor der Anwendung der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden kann. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 

R0462/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — nicht vor
rangige STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
nicht vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 
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R0462/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — nicht vor
rangige STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
nicht vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der für die Berechnung verwendeten Methode abge
leitet werden kann. Wenn die Aufteilung nicht möglich ist, ist nur 
R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0462/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — nicht vor
rangige STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
nicht vorrangigen STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte 
nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0462/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — nicht vor
rangige STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei nicht vorrangigen STS-Verbriefungspositionen an
fällig sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anwendung der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0462/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — 
nicht vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei nicht 
vorrangigen STS-Verbriefungspositionen, nach der Anwendung der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

R0462/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — nicht vor
rangige STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei nicht vorrangigen STS-Verbriefungspositionen an
fällig sind, nach Eintritt des Schocks, aber vor der Anwendung der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0462/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
nicht vorrangige 
STS-Verbriefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei nicht 
vorrangigen STS-Verbriefungspositionen, d. h. vor der Anwendung 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
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R0480/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — Wieder
verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Wiederverbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0480/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — Wieder
verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Wiederverbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0480/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — Wieder
verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
Wiederverbriefungen anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0480/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — Wieder
verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei Wiederverbriefungen anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks und nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0480/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — 
Wiederverbriefungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei Wie
derverbriefungen, d. h. nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0480/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — Wieder
verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei Wiederverbriefungen anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0480/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
Wiederverbriefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei Wie
derverbriefungen, d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

▼M4 

R0481/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — sonstige 
Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
sonstigen Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

▼B 
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R0481/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — sonstige 
Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
sonstigen Verbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0481/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — sonstige 
Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
sonstigen Verbriefungspositionen anfälligen Vermögenswerte nach 
Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0481/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — sonstige 
Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei sonstige Verbriefungspositionen anfällig sind, nach 
Eintritt des Schocks und nach der Anwendung der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0481/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — 
sonstige Verbriefungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei sons
tigen Verbriefungspositionen, nach der Anwendung der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

R0481/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — sonstige 
Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei sonstigen Verbriefungspositionen anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks, aber vor der Anwendung der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0481/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
sonstige Verbriefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei sons
tigen Verbriefungspositionen, d. h. vor der Anwendung der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
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R0482/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorüber
gehende Typ-1-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorübergehenden Typ-1-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0482/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorüber
gehende Typ-1-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorübergehenden Typ-1-Verbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0482/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorüber
gehende Typ-1-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
vorübergehenden Typ-1-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte 
nach Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0482/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorüber
gehende Typ-1-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei vorübergehenden Typ-1-Verbriefungspositionen 
anfällig sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anwendung 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0482/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — vo
rübergehende Typ-1-Verbrie
fungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei vorü
bergehenden Typ-1-Verbriefungspositionen, nach der Anwendung 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

R0482/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — vorüber
gehende Typ-1-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei vorübergehenden Typ-1-Verbriefungspositionen 
anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, aber vor der Anwendung 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0482/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
vorübergehende Typ-1-Ver
briefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei vo
rübergehenden Typ-1-Verbriefungspositionen, d. h. vor der Anwen
dung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

R0483/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — garantierte 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
garantierten STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0483/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — garantierte 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
garantierten STS-Verbriefungen anfälligen Verbindlichkeiten. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0483/C0040 Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — garantierte 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Spread-Risiko bei 
garantierten STS-Verbriefungen anfälligen Vermögenswerte nach 
Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in diesem Feld nicht einzuschließen. 

R0483/C0050 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — garantierte 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei garantierten STS-Verbriefungspositionen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anwendung der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0483/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Spread-Risiko — 
Verbriefungspositionen — ga
rantierte STS-Verbriefungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei garan
tierten STS-Verbriefungspositionen, nach der Anwendung der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
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R0483/C0070 Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — 
Spread-Risiko — Verbrie
fungspositionen — garantierte 
STS-Verbriefungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber dem 
Spread-Risiko bei garantierten STS-Verbriefungspositionen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks, aber vor der Anwendung der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0483/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Spread-Risiko 
— Verbriefungspositionen — 
garantierte STS-Verbriefungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko bei ga
rantierten STS-Verbriefungspositionen, d. h. vor der Anwendung der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen R0461 
bis R0483 aus der Methode, die für die Berechnung der SCR für das 
Spread-Risiko verwendet wird, abgeleitet werden kann. Wenn die 
Aufteilung nicht möglich ist, ist nur R0450 auszufüllen. 

▼B 

Konzentrationsrisiko 

R0500/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Marktrisikokonzentrationen 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber Marktrisikokonzentrationen 
anfälligen Vermögenswerte. 

Bei firmeneigenen Unternehmen: Wenn R0040/C0010 = 1, gibt die
ses Element den absoluten Wert der gegenüber Marktrisikokonzen
trationen anfälligen Vermögenswerte an, nach Berücksichtigung der 
für firmeneigene Unternehmen zulässigen Vereinfachungen. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0500/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung — Marktrisikokonzen
trationen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für Marktrisikokonzentrationen, 
d. h. nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen, aggregiert für alle Risiko
exponierungen gegenüber Einzeladressen. 
Bei firmeneigenen Unternehmen: Wenn R0040/C0010 = 1, gibt die
ses Element die Nettokapitalanforderung für die Marktrisikokonzen
tration an, die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermit
telt wurde. 

R0500/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Marktrisikokon
zentrationen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für Marktrisikokonzentrationen, 
d. h. vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen, aggregiert für alle Risiko
exponierungen gegenüber Einzeladressen. 

Währungsrisiko 

R0600/C0060 Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung (nach Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Währungsrisiko 

Dies ist die Summe für die verschiedenen Währungen der 
— Kapitalanforderung (nach der Anpassung für die Verlustaus

gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
bei einem Anstieg des Werts der Fremdwährung gegenüber der 
lokalen Währung, 

— Kapitalanforderung (nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
bei einem Rückgang des Werts der Fremdwährung gegenüber 
der lokalen Währung. 
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R0600/C0080 Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung — Währungsrisiko 

Dies ist die Summe für die verschiedenen Währungen der 
— Kapitalanforderung (vor der Anpassung für die Verlustaus

gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
bei einem Anstieg des Werts der Fremdwährung gegenüber der 
lokalen Währung, 

— Kapitalanforderung (vor der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
bei einem Rückgang des Werts der Fremdwährung gegenüber 
der lokalen Währung. 

R0610–R0620/ 
C0020 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte 
— Währungsrisiko — Auf
wertung/Abwertung der 
Fremdwährung 

Dies ist der Gesamtwert der gegenüber dem Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung anfälligen Vermögenswerte vor 
Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0610–R0620/ 
C0030 

Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten 
— Währungsrisiko — Auf
wertung/Abwertung der 
Fremdwährung 

Dies ist der Gesamtwert der gegenüber dem Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung anfälligen Verbindlichkeiten vor 
Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0610–R0620/ 
C0040 

Absolute Werte nach Schock 
— Vermögenswerte — Wäh
rungsrisiko — Aufwertung/ 
Abwertung der Fremdwährung 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung anfälligen Vermögenswerte nach 
Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften 
einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0610–R0620/ 
C0050 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (nach 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Wäh
rungsrisiko — Aufwertung/ 
Abwertung der Fremdwährung 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung anfälligen Verbindlichkeiten 
(nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0610–R0620/ 
C0060 

Absolute Werte nach Schock 
— Netto-Solvenzkapitalanfor
derung (nach Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Währungsrisiko — 
Aufwertung/Abwertung der 
Fremdwährung 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung, d. h. nach der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. In R0610 sind nur die Währungen mit dem größten An
stiegsschock anzugeben, während in R0620 nur die Währungen mit 
dem größten Rückgangsschock anzugeben sind. 

R0610–R0620/ 
C0070 

Absolute Werte nach Schock 
— Verbindlichkeiten (vor 
Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Wäh
rungsrisiko — Aufwertung/ 
Abwertung der Fremdwährung 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung anfälligen Verbindlichkeiten (vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist abzüg
lich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0610–R0620/ 
C0080 

Absolute Werte nach Schock 
— Brutto-Solvenzkapitalan
forderung (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellun
gen) — Währungsrisiko — 
Aufwertung/Abwertung der 
Fremdwährung 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Risiko einer Aufwer
tung/Abwertung der Fremdwährung, d. h. vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. In R0610 sind nur die Währungen mit dem größten Anstiegs
schock anzugeben, während in R0620 nur die Währungen mit dem 
größten Rückgangsschock anzugeben sind. 

Diversifikation innerhalb des Marktrisikomoduls 

R0700/C0060 Diversifikation innerhalb des 
Marktrisikomoduls — Netto- 
Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des Marktrisikomoduls 
als Ergebnis der Aggregation der Nettokapitalanforderungen (nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) der einzelnen Risikountermodule. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie die 
Kapitalanforderung verringert. 

R0700/C0080 Diversifikation innerhalb des 
Marktrisikomoduls — brutto 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des Marktrisikomoduls 
als Ergebnis der Aggregation der Bruttokapitalanforderungen (vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) der einzelnen Risikountermodule. 

Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie die 
Kapitalanforderung verringert. 

Gesamte Solvenzkapitalanforderung für das Marktrisiko 

R0800/C0060 Gesamtes Marktrisiko — Net
to-Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung für alle Marktrisiken 
(nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen), die unter Verwendung der Stan
dardformel berechnet wurde. 

R0800/C0080 Gesamtes Marktrisiko — 
Brutto-Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung für alle Marktrisiken 
(vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen), die unter Verwendung der Stan
dardformel berechnet wurde. 

S.26.02 — Solvenzkapitalanforderung — Gegenparteiausfallrisiko 

Allgemeine Bemerkungen 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.02.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 
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Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 7 der 
Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schätzung der SCR 
zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu berechnen ist. Aus der 
folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 

2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband/Mat
ching-Adjustment-Portfo
lio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, ein 
Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil beziehen. 
Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Sonderver
band oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Nummer wird vom 
Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf unverändert beibehalten wer
den und mit der in anderen Meldebögen angegebenen Fonds- bzw. Port
folionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

R0010/C0010 Vereinfachungen ►M4 Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des Gegen
parteiausfallrisikos Vereinfachungen angewendet hat. Auszuwählen ist aus 
der folgenden erschöpfenden Liste: 
3 — Vereinfachung Pool-Vereinbarungen, Artikel 109 

4 — Vereinfachung Zusammenfassung von Einzeladressen-Forderungen 
zu Gruppen, Artikel 110 

5 — Vereinfachung LGD für Rückversicherungsvereinbarungen, Arti
kel 112a 

6 — Vereinfachung Typ-1-Exponierungen, Artikel 112b 

7 — Vereinfachung risikomindernder Effekt von Rückversicherungsver
einbarungen, Artikel 111 

9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 

Die Optionen 3 bis 7 können gleichzeitig gewählt werden. 
Wenn R0010/C0010 = 4 oder 6, ist bei Typ-1-Exponierungen für R0100 
nur R0100/C0080 auszufüllen. ◄ 

R0100/C0080 Typ-1-Exponierungen — 
Brutto-Solvenzkapitalan
forderung 

►M4 Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) für das Gegenpar
teiausfallrisiko, das sich aus allen Typ-1-Exponierungen ergibt. 
Wenn R0010/C0010 = 4 oder 6, entspricht dieser Posten der Brutto-Sol
venzkapitalanforderung bei Anwendung von Vereinfachungen. ◄ 

R0110–R0200/ 
C0020 

Bezeichnung der Risiko
exponierung gegenüber 
einer Einzeladresse 

Geben Sie für die 10 größten Risikoexponierungen gegenüber einer Ein
zeladresse die jeweilige Bezeichnung an. 

R0110–R0200/ 
C0030 

Code der Risikoexponie
rung gegenüber einer 
Einzeladresse 

Identifikationscode in Form der Rechtsträgerkennung (LEI), sofern ver
fügbar. 

Liegt kein solcher Code vor, ist dieses Element nicht zu berichten. 
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R0110–R0200/ 
C0040 

Art des Codes der Risi
koexponierung gegen
über einer Einzeladresse 

Art des Codes, der im Element „Code der Risikoexponierung gegenüber 
einer Einzeladresse“ angegeben wurde. Aus der folgenden erschöpfenden 
Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — LEI 

9 — Nicht verfügbar 

R0110–R0200/ 
C0050 

Typ-1-Exponierungen — 
Risikoexponierung ge
genüber einer Einzel
adresse x — Verlust bei 
Ausfall 

Der Wert des Verlustes bei Ausfall für jede der 10 größten Risikoexpo
nierungen gegenüber einer Einzeladresse. 

R0110–R0200/ 
C0060 

Typ-1-Exponierungen — 
Risikoexponierung ge
genüber einer Einzel
adresse x — Ausfall
wahrscheinlichkeit 

Die Ausfallwahrscheinlichkeit für jede der 10 größten Risikoexponierun
gen gegenüber einer Einzeladresse. 

R0300/C0080 Typ-2-Exponierungen — 
Brutto-Solvenzkapitalan
forderung 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) für das 
Gegenparteiausfallrisiko, das sich aus allen Typ-2-Exponierungen entspre
chend der Definition für die Zwecke von Solvabilität II ergibt. 

R0310/C0050 Typ-2-Exponierungen — 
Forderungen gegenüber 
Vermittlern, die mehr als 
3 Monate überfällig sind 
— Verlust bei Ausfall 

Dies ist der Wert des Verlustes bei Ausfall für Typ-2-Gegenparteirisiken, 
die sich aus mehr als drei Monate überfälligen Forderungen gegenüber 
Vermittlern ergeben. 

R0320/C0050 Typ-2-Exponierungen — 
Alle Typ-2-Exponierun
gen, außer die mehr als 3 
Monate überfälligen For
derungen gegenüber 
Vermittlern — Verlust 
bei Ausfall 

Dies ist der Wert des Verlustes bei Ausfall für Typ-2-Gegenparteirisiken, 
die sich aus allen Typ-2-Exponierungen, außer den mehr als drei Monate 
überfälligen Forderungen gegenüber Vermittlern, ergeben. 

R0330/C0080 Diversifikation innerhalb 
des Gegenparteiausfall
risikomoduls — Brutto- 
Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist der Betrag der Brutto-Diversifikationseffekte, der bei Aggregation 
der Kapitalanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1- und 
Typ-2-Exponierungen zulässig ist. 

R0400/C0070 Gesamtes Gegenpartei
ausfallrisiko — Netto- 
Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung (nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
für das Gegenparteiausfallrisiko. 

R0400/C0080 Gesamtes Gegenpartei
ausfallrisiko — Brutto- 
Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen) 
für das Gegenparteiausfallrisiko. 
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Weitere Angaben zu Hypotheken 

R0500/C0090 Verluste aus Hypothe
kendarlehen, die zu den 
Typ-2-Exponierungen 
zählen 

Höhe der Verluste aus Hypothekendarlehen, die gemäß Artikel 191 Ab
satz 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 als Typ-2-Exponierun
gen eingestuft werden. 

R0510/C0090 Verluste aus Hypothe
kendarlehen insgesamt 

Höhe der aus Hypothekendarlehen gemäß Artikel 191 Absatz 13 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 resultierenden Gesamtverluste. 

S.26.03 — Solvenzkapitalanforderung — lebensversicherungstechnisches Ri
siko 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.03.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 

Alle Werte sind abzüglich der Rückversicherung und anderer Risikominderungs
techniken zu melden. 

Als Werte vor und nach dem Schock ist die Höhe der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten einzutragen, die gegenüber dem betreffenden Schock anfällig 
sind. Für Verbindlichkeiten ist die Bewertung auf der untersten Ebene durch
zuführen, die für den Vertrag oder die homogene Risikogruppe verfügbar ist. Bei 
einem Vertrag oder einer homogenen Risikogruppe, der/die gegenüber einem 
Schock anfällig ist, bedeutet dies, dass die mit diesem Vertrag oder dieser ho
mogenen Risikogruppe in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten als ge
genüber dem betreffenden Schock anfälliger Wert angegeben werden müssen. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 
7 der Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schät
zung der SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu 
berechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine 
Option auszuwählen: 

1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 
2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, Matching-Adjust
ment-Portfolio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderver
band, ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übri
gen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Num
mer wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf un
verändert beibehalten werden und mit der in anderen Meldebö
gen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 
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R0010/C0010 Vereinfachungen — Sterblich
keitsrisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Sterblichkeitsrisikos Vereinfachungen angewendet hat. Eine der 
folgenden Optionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0010/C0010 = 1, sind für R0100 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0020/C0010 Vereinfachungen — Langlebig
keitsrisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Langlebigkeitsrisikos Vereinfachungen angewendet hat. Eine 
der folgenden Optionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0020/C0010 = 1, sind für R0200 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0030/C0010 Vereinfachungen: Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisikos Vereinfachungen angewendet 
hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0030/C0010 = 1, sind für R0300 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0040/C0010 Vereinfachungen — Stornorisiko ►M4 Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung 
des Stornorisikos Vereinfachungen angewendet hat. Zu wählen 
ist unter folgenden Optionen: 

1 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 95 
2 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 95a 

9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 
Die Optionen 1 und 2 können gleichzeitig gewählt werden. 

Wenn R0040/C0010 = 1, sind für R0400 bis R0420 nur C0060 
und C0080 auszufüllen. ◄ 

R0050/C0010 Vereinfachungen — Lebensver
sicherungskostenrisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Lebensversicherungskostenrisikos Vereinfachungen angewendet 
hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0050/C0010 = 1, sind für R0500 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0060/C0010 Vereinfachungen — Lebensver
sicherungskatastrophenrisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Lebensversicherungskatastrophenrisikos Vereinfachungen ange
wendet hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 
1 — Vereinfachungen angewendet 

2 — Keine Vereinfachungen angewendet 
Wenn R0060/C0010 = 1, sind für R0700 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 
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Lebensversicherungstechnisches Risiko 

R0100/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0100/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Sterblich
keitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des Schocks (d. 
h. dauerhafter Anstieg der Sterblichkeitsraten). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0100/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter 
Anstieg der Sterblichkeitsraten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Sterblichkeitsrisiko 
nach dem Schock (nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 
Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Sterblichkeitsrisiko an, die unter Verwendung 
von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0100/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg 
der Sterblichkeitsraten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Sterblichkeitsrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Sterblichkeitsrisiko 
(vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen). 
Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Sterblichkeitsrisiko an, die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0200/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
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R0200/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Langlebig
keitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des Schocks (d. 
h. dauerhafter Rückgang der Sterblichkeitsraten). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0200/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Rück
gang der Sterblichkeitsraten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Langlebigkeitsrisiko 
nach dem Schock (nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 

Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Langlebigkeitsrisiko an, die unter Verwendung 
von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0200/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Rück
gang der Sterblichkeitsraten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Langlebigkeitsrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Langlebigkeits
risiko (vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen). 

Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Langlebigkeitsrisiko an, die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0300/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des 
Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0300/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des 
Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0300/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe der Standardformel: 
ein Anstieg der Invaliditäts- und Morbiditätsraten, die bei der 
Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen zur 
Widerspiegelung der Invaliditäts-/Morbiditätshäufigkeit in den 
folgenden zwölf Monaten und in allen Monaten nach den fol
genden zwölf Monaten zugrunde gelegt werden, sowie ein Rück
gang der Invaliditäts-/Morbiditäts-Reaktivierungsraten, die bei 
der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
in den folgenden zwölf Monaten und für alle Jahre danach zu
grunde gelegt werden). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0300/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend 
der Vorgabe der Standardformel, siehe Beschreibung in den Hin
weisen zu R0300/C0040). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0300/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Wenn R0030/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko an, die unter 
Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0300/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend 
der Vorgabe der Standardformel, siehe Beschreibung in den Hin
weisen zu R0300/C0040). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0300/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko (vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 

Wenn R0030/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko an, die unter 
Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0400/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Stornorisiko nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Stornorisiko an, die unter Verwendung von 
Vereinfachungen berechnet wurde. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0400/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Stornorisiko vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Stornorisiko an, die unter Verwendung von 
Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0410/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0410/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
— Risiko eines Anstiegs der 
Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der 
Stornoquoten). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0410/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Anstiegs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der Stornoquoten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Anstiegs der Stornoquoten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 

Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für einen dauerhaften Anstieg der Stornoquoten an, 
die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen für die Stor
noquoten ermittelt wurde. 

R0410/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der Stornoquoten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Anstiegs der Stornoquoten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stor
noquoten. 

Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für einen dauerhaften Anstieg der Stornoquoten an, 
die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen für die Stor
noquoten ermittelt wurde. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0420/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0420/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0420/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
— Risiko eines Rückgangs der 
Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang 
der Stornoquoten). 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0420/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang der Stornoquoten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0420/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 
Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für einen dauerhaften Rückgang der Stornoquoten an, 
die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen für die Stor
noquoten ermittelt wurde. 

R0420/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang der Stornoquoten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0420/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Rückgangs der Stornoquoten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten, wie zur Berechnung des 
Risikos verwendet, vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für einen dauerhaften Rückgang der Stornoquoten 
an, die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen für die 
Stornoquoten ermittelt wurde. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0430/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko — Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0430/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko –Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des 
Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
— Risiko eines Massenstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0430/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Massenstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Massenstornos 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines Mas
senstornos nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähig
keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0430/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko — Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten nach Eintritt des 
Schocks, jedoch vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko — Risiko eines 
Massenstornos 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Risiko eines Mas
senstornos nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

▼B 

02015R2450 — DE — 30.12.2019 — 004.001 — 817



 

ELEMENT HINWEISE 

R0500/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Lebensversicherungskostenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskostenrisiko anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0500/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Lebensversicherungskostenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskostenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des 
Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Lebensver
sicherungskostenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskostenrisiko anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks (d. h. Schock entsprechend der Vorgabe der Standard
formel: Anstieg der bei der Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen berücksichtigten Kosten um 10 % sowie 
ein Anstieg der bei der Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen zugrunde gelegten Kosteninflationsrate 
(ausgedrückt als Prozentsatz) um 1 Prozentpunkt). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0500/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Lebensversicherungskostenri
siko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskostenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. Schock 
entsprechend der Vorgabe der Standardformel, siehe Beschrei
bung in den Hinweisen zu R0500/C0040). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Lebensversicherungskostenri
siko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Kostenrisiko, nach 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Lebensversicherungskostenrisiko an, die unter 
Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt wurde. 

R0500/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Lebensversicherungskostenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskostenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. Schock 
entsprechend der Vorgabe der Standardformel, siehe Beschrei
bung in den Hinweisen zu R0500/C0040). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Lebensversicherungskostenri
siko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Lebensversiche
rungskostenrisiko (vor der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 
Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Lebensversicherungskostenrisiko an, die 
unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt wurde. 
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ELEMENT HINWEISE 

R0600/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Revisionsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0600/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Revisionsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0600/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Revisions
risiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des Schocks (d. h. 
Schock entsprechend der Vorgabe der Standardformel: der bei 
der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
berücksichtigte prozentuale Anstieg des Betrags der Rentenleis
tungen). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0600/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Revisionsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vor
gabe der Standardformel, siehe Beschreibung in den Hinweisen 
zu R0600/C0040). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0600/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Revisionsrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Revisionsrisiko, d. 
h. nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0600/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Revisionsrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen) nach Eintritt des Schocks (d. h. Schock entsprechend der 
Vorgabe der Standardformel, siehe Beschreibung in den Hinwei
sen zu R0600/C0040), wie zur Berechnung des Risikos verwen
det. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0600/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Revisionsrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Revisionsrisiko. 

R0700/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Lebensversicherungskatastrophen
risiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt 
des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0700/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Lebensversicherungskatastrophen
risiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt 
des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0700/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Lebensver
sicherungskatastrophenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt 
des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0700/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Lebensversicherungskatastro
phenrisiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0700/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Lebensversicherungskatastro
phenrisiko 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko (nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 
Wenn R0060/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Lebensversicherungskatastrophenrisiko an, die 
unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt wurde. 

R0700/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Lebensversicherungskatastrophen
risiko 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko anfälligen Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0700/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Lebensversicherungskatastro
phenrisiko 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Lebensversiche
rungskatastrophenrisiko (vor der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen). 
Wenn R0060/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Lebensversicherungskatastrophenrisiko an, 
die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt 
wurde. 

R0800/C0060 Diversifikation innerhalb des le
bensversicherungstechnischen Ri
sikomoduls — Netto-Solvenzkapi
talanforderung 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des lebensversiche
rungstechnischen Risikomoduls als Ergebnis der Aggregation der 
Nettokapitalanforderungen (nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen) der einzelnen Risikountermodule. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R0800/C0080 Diversifikation innerhalb des le
bensversicherungstechnischen Ri
sikomoduls — Brutto-Solvenz
kapitalanforderung 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des lebensversiche
rungstechnischen Risikomoduls als Ergebnis der Aggregation der 
Bruttokapitalanforderungen (vor der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen) der einzelnen Risikountermodule. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R0900/C0060 Lebensversicherungstechnisches 
Risiko — gesamt — Netto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung für das lebensver
sicherungstechnische Risiko nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

R0900/C0080 Lebensversicherungstechnisches 
Risiko — gesamt — Brutto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung für das lebensver
sicherungstechnische Risiko vor der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 
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Weitere Angaben zum Revisionsrisiko 

R1000/C0090 USP — für den Revisionsschock 
angewandter Faktor 

Revisionsschock — unternehmensspezifischer Parameter („US
P“), wie vom Unternehmen berechnet und von der Aufsichts
behörde genehmigt. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

S.26.04 — Solvenzkapitalanforderung — krankenversicherungstechnisches 
Risiko 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.04.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 

Alle Werte sind abzüglich der Rückversicherung und anderer Risikominderungs
techniken zu melden. 

Als Werte vor und nach dem Schock ist die Höhe der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten einzutragen, die gegenüber dem betreffenden Schock anfällig 
sind. Für Verbindlichkeiten ist die Bewertung auf der untersten Ebene durch
zuführen, die für den Vertrag oder die homogene Risikogruppe verfügbar ist. Bei 
einem Vertrag oder einer homogenen Risikogruppe, der/die gegenüber einem 
Schock anfällig ist, bedeutet dies, dass die mit diesem Vertrag oder dieser ho
mogenen Risikogruppe in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten als ge
genüber dem betreffenden Schock anfälliger Wert angegeben werden müssen. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 
7 der Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schät
zung der SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu 
berechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine 
Option auszuwählen: 
1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 

2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, Matching-Adjust
ment-Portfolio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderver
band, ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übri
gen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Num
mer wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf un
verändert beibehalten werden und mit der in anderen Meldebö
gen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 
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R0010/C0010 Vereinfachungen — Sterblich
keitsrisiko Kranken 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Sterblichkeitsrisikos der Krankenversicherung Vereinfachungen 
angewendet hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 
1 — Vereinfachungen angewendet 

2 — Keine Vereinfachungen angewendet 
Wenn R0010/C0010 = 1, sind für R0100 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0020/C0010 Vereinfachungen — Langlebig
keitsrisiko Kranken 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Langlebigkeitsrisikos der Krankenversicherung Vereinfachungen 
angewendet hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 
1 — Vereinfachungen angewendet 

2 — Keine Vereinfachungen angewendet 
Wenn R0020/C0010 = 1, sind für R0200 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0030/C0010 Vereinfachungen — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko Kranken — 
Krankheitskosten 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisikos der Krankheitskostenversicherung 
Vereinfachungen angewendet hat. Eine der folgenden Optionen 
ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind für R0310 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. R0320 und R0330 sind nicht auszufüllen. 

R0040/C0010 Vereinfachungen — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko Kranken — Ein
kommensersatzversicherung 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisikos der Einkommensersatzversiche
rung Vereinfachungen angewendet hat. Eine der folgenden Op
tionen ist auszuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0040/C0010 = 1, sind für R0340 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

R0050/C0010 Vereinfachungen: Stornorisiko 
Kranken nach Art der Leben 

►M4 Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung 
des Stornorisikos Vereinfachungen angewendet hat. Zu wählen 
ist unter folgenden Optionen: 

1 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 102 
2 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 102 a 

9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 
Die Optionen 1 und 2 können gleichzeitig gewählt werden. 

Wenn R0050/C0010 = 1, sind für R0400 bis R0420 nur C0060 
und C0080 auszufüllen. ◄ 

▼M4 

R0051/C0010 Vereinfachungen — Nichtlebens
versicherungsstornorisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Stornorisikos Vereinfachungen angewendet hat. Zu wählen ist 
unter folgenden Optionen: 
1 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 96a 

9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 

▼B 

R0060/C0010 Vereinfachungen — Kostenrisiko 
Kranken 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
Kostenrisikos der Krankenversicherung Vereinfachungen ange
wendet hat. Eine der folgenden Optionen ist auszuwählen: 
1 — Vereinfachungen angewendet 
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2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0060/C0010 = 1, sind für R0500 nur C0060 und C0080 
auszufüllen. 

Krankenversicherungstechnisches Risiko nach Art der Lebensversicherung 

R0100/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte vor 
Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0100/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten 
vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Sterblich
keitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte 
nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der Sterb
lichkeitsraten). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0100/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten 
(nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks 
(d. h. dauerhafter Anstieg der Sterblichkeitsraten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Sterblichkeitsrisiko 
der Krankenversicherung nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Sterblichkeitsrisiko der Krankenversicherung 
an, die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet 
wurde. 

R0100/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten 
(vor der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks 
(d. h. dauerhafter Anstieg der Sterblichkeitsraten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0100/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Sterblichkeitsrisiko Kranken 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Sterblichkeitsrisiko der Krankenversicherung. 

Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Sterblichkeitsrisiko der Krankenversiche
rung an, die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet 
wurde. 
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R0200/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte vor 
Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0200/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten vor 
Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Langlebig
keitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte nach 
Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang der Sterblich
keitsraten). 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0200/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten 
(nach der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks 
(d. h. dauerhafter Rückgang der Sterblichkeitsraten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Langlebigkeitsrisiko 
der Krankenversicherung nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Langlebigkeitsrisiko der Krankenversicherung 
an, die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet 
wurde. 

R0200/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Langlebigkeits
risiko der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten (vor 
der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. 
h. dauerhafter Rückgang der Sterblichkeitsraten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0200/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Langlebigkeitsrisiko Kranken 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Langlebigkeitsrisiko der Krankenversiche
rung. 
Wenn R0020/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Langlebigkeitsrisiko der Krankenversiche
rung an, die unter Verwendung von Vereinfachungen berechnet 
wurde. 

R0300/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankenversicherung nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 
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R0300/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Kranken
versicherung. 

R0310/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheits
kostenversicherung an, die unter Verwendung von Vereinfachun
gen berechnet wurde. 

R0310/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheits
kostenversicherung. 

Wenn R0030/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krank
heitskostenversicherung an, die unter Verwendung von Verein
fachungen berechnet wurde. 

R0320/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehand
lungen anfällig sind, vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehand
lungen anfällig sind, vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko Kranken — 
Krankheitskosten — Anstieg der 
Zahlungen für Krankenbehandlun
gen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehand
lungen anfällig sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. entspre
chend der Vorgabe der Standardformel). 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehandlungen anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe der 
Standardformel). 

▼B 

02015R2450 — DE — 30.12.2019 — 004.001 — 825



 

ELEMENT HINWEISE 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehandlungen nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Anstiegs der Zahlungen für Krankenbehandlungen anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe der 
Standardformel), wie zur Berechnung des Risikos verwendet. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0320/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Anstieg der Zahlungen für Kran
kenbehandlungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheits
kostenversicherung aufgrund eines Anstiegs der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Rückgangs der Zahlungen für Krankenbe
handlungen anfällig sind, vor Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Rückgangs der Zahlungen für Krankenbe
handlungen anfällig sind, vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko Kranken — 
Krankheitskosten — Rückgang der 
Zahlungen für Krankenbehandlun
gen 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheitskostenversiche
rung aufgrund eines Rückgangs der Zahlungen für Krankenbe
handlungen anfällig sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. ent
sprechend der Vorgabe der Standardformel). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 
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R0330/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Rückgangs der Zahlungen für Krankenbehandlungen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe 
der Standardformel). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Rückgangs der Zahlungen für Krankenbehandlungen nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Krankheitskostenversicherung aufgrund eines 
Rückgangs der Zahlungen für Krankenbehandlungen anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe 
der Standardformel), wie zur Berechnung des Risikos verwendet. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0330/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Krankheitskosten — 
Rückgang der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Krankheits
kostenversicherung aufgrund eines Rückgangs der Zahlungen für 
Krankenbehandlungen. 
Wenn R0030/C0010 = 1, sind in dieser Zeile keine Angaben 
erforderlich. 

R0340/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko der Einkommensersatzversicherung anfälligen Ver
mögenswerte vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0340/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Invaliditäts-/Mor
biditätsrisiko der Einkommensersatzversicherung anfälligen Ver
bindlichkeiten vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0340/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko Kranken — Ein
kommensersatzversicherung 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Einkommensersatzver
sicherung anfällig sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. entspre
chend der Vorgabe der Standardformel). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
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R0340/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Einkommensersatzversicherung anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe der 
Standardformel). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0340/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Einkommensersatzversicherung nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Einkom
mensersatzversicherung an, die unter Verwendung von Verein
fachungen berechnet wurde. 

R0340/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Invaliditäts-/Morbi
ditätsrisiko der Einkommensersatzversicherung anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks (d. h. entsprechend der Vorgabe der 
Standardformel), wie zur Berechnung des Risikos verwendet. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0340/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken — Einkommensersatz
versicherung 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Einkom
mensersatzversicherung. 
Wenn R0040/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko der Einkom
mensersatzversicherung an, die unter Verwendung von Verein
fachungen berechnet wurde. 

R0400/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung für das in Titel I 
Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
erwähnte Stornorisiko der Krankenversicherung, die auf ver
gleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie 
die Lebensversicherung, nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0400/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung (vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 
4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Stornori
siko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versiche
rungstechnischer Basis betrieben wird wie die Lebensversiche
rung. 

R0410/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Anstiegs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0410/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Anstiegs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0410/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
Kranken nach Art der Leben — 
Risiko eines Anstiegs der Storno
quoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stornoquoten anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der 
Stornoquoten). 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0410/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der Stornoquoten). 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 
Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnete Nettokapitalanforderung 
für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Risiko eines dauerhaften 
Anstiegs der Stornoquoten bei Krankenversicherungen an, die 
auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wer
den wie die Lebensversicherung. 

R0410/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Anstiegs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Anstiegs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt des 
Schocks (d. h. dauerhafter Anstieg der Stornoquoten), wie zur 
Berechnung des Risikos verwendet. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0410/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines An
stiegs der Stornoquoten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Risiko eines dauerhaften Anstiegs der Stor
noquoten. 

Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnete Bruttokapitalanforderung 
für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Risiko eines dauerhaften 
Anstiegs der Stornoquoten bei Krankenversicherungen an, die 
auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wer
den wie die Lebensversicherung. 

R0420/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Rückgangs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0420/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Rückgangs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, vor Eintritt des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0420/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
Kranken nach Art der Leben — 
Risiko eines Rückgangs der Stor
noquoten 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stornoquoten an
fällig sind, nach Eintritt des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang 
der Stornoquoten). 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0420/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Rück
gangs der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang der Stornoquoten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0420/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Rück
gangs der Stornoquoten 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 
Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnete Nettokapitalanforderung 
für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Risiko eines dauerhaften 
Rückgangs der Stornoquoten bei Krankenversicherungen an, 
die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben 
werden wie die Lebensversicherung. 

R0420/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Rückgangs 
der Stornoquoten 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen), die gegenüber dem Risiko eines dauer
haften Rückgangs der Stornoquoten anfällig sind, nach Eintritt 
des Schocks (d. h. dauerhafter Rückgang der Stornoquoten). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0420/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Rück
gangs der Stornoquoten 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Risiko eines dauerhaften Rückgangs der Stor
noquoten. 
Wenn R0050/C0010 = 1, gibt dieses Element die unter Verwen
dung von Vereinfachungen berechnete Bruttokapitalanforderung 
für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Risiko eines dauerhaften 
Rückgangs der Stornoquoten bei Krankenversicherungen an, 
die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben 
werden wie die Lebensversicherung. 

R0430/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Massens
tornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0430/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Massens
tornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt des 
Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
Kranken nach Art der Leben — 
Risiko eines Massenstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 
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R0430/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten (nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Risiko eines Mas
senstornos bei Krankenversicherungen, die auf vergleichbarer 
versicherungstechnischer Basis betrieben werden wie die Le
bensversicherung, nach der Anpassung für die Verlustausgleichs
fähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0430/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Risiko eines Massens
tornos 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Risiko eines 
Massenstornos anfälligen Verbindlichkeiten (vor der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0430/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Stornorisiko Kranken nach Art 
der Leben — Risiko eines Mas
senstornos 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung (vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 
4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Risiko 
eines Massenstornos bei Krankenversicherungen, die auf ver
gleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben werden 
wie die Lebensversicherung. 

R0500/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock –Vermögenswerte — 
Kostenrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Kostenrisiko der 
Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt des 
Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0500/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Kostenrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Kostenrisiko der 
Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt 
des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0040 Absolute Werte nach Schock 
–Vermögenswerte — Kostenrisiko 
Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Kostenrisiko der 
Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte nach Eintritt 
des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0500/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Kostenrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Kostenrisiko der 
Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten (nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Kostenrisiko Kranken 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Kostenrisiko der 
Krankenversicherung nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Wenn R0060/C0010 = 1, gibt dieses Element die Nettokapitalan
forderung für das Kostenrisiko der Krankenversicherung an, die 
unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt wurde. 
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R0500/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Kostenrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Kostenrisiko der 
Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten (vor der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0500/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Kostenrisiko Kranken 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Kostenrisiko der Krankenversicherung. 
Wenn R0060/C0010 = 1, gibt dieses Element die Bruttokapita
lanforderung für das Kostenrisiko der Krankenversicherung an, 
die unter Verwendung vereinfachter Berechnungen ermittelt 
wurde. 

R0600/C0020 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt 
des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0600/C0030 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten vor Ein
tritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0600/C0040 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Revisions
risiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
der Krankenversicherung anfälligen Vermögenswerte nach Ein
tritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0600/C0050 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (nach Verlust
ausgleichsfähigkeit der versiche
rungstechnischen Rückstellungen) 
— Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten (nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0600/C0060 Absolute Werte nach Schock — 
Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Revisionsrisiko der 
Krankenversicherung nach der Anpassung für die Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0600/C0070 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten (vor Verlustaus
gleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) — 
Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Revisionsrisiko 
der Krankenversicherung anfälligen Verbindlichkeiten (vor der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen) nach Eintritt des Schocks (d. h. 
entsprechend der Vorgabe der Standardformel: prozentualer An
stieg des jährlichen Betrags der Rentenleistungen, die dem Re
visionsrisiko ausgesetzt sind). 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0600/C0080 Absolute Werte nach Schock — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Revisionsrisiko Kranken 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung (vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen) für das Revisionsrisiko der Krankenversicherung. 

R0700/C0060 Diversifikation innerhalb des 
krankenversicherungstechnischen 
Risikomoduls nach Art der Le
bensversicherung — Netto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist der in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Diversifikationseffekt inner
halb des Untermoduls versicherungstechnisches Risiko der Kran
kenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung, als Ergebnis 
der Aggregation der Nettokapitalanforderungen (nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) der einzelnen Risikountermodule. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R0700/C0080 Diversifikation innerhalb des 
krankenversicherungstechnischen 
Risikomoduls nach Art der Le
bensversicherung — Brutto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist der in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Diversifikationseffekt inner
halb des Untermoduls versicherungstechnisches Risiko der Kran
kenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung, als Ergebnis 
der Aggregation der Bruttokapitalanforderungen (vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) der einzelnen Risikountermodule. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R0800/C0060 Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— krankenversicherungstech
nisches Risiko nach Art der Le
bensversicherung — gesamt 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung für das in Titel I 
Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
erwähnte versicherungstechnische Risiko der Krankenversiche
rung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis be
trieben wird wie die Lebensversicherung, nach der Anpassung 
für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

R0800/C0080 Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— krankenversicherungstech
nisches Risiko nach Art der Le
bensversicherung — gesamt 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung für das in Titel I 
Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
erwähnte versicherungstechnische Risiko der Krankenversiche
rung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis be
trieben wird wie die Lebensversicherung, vor der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Weitere Angaben zum Revisionsrisiko 

R0900/C0090 USP — Für den Revisionsschock 
angewandter Faktor 

Revisionsschock — unternehmensspezifischer Parameter, wie 
vom Unternehmen berechnet und von der Aufsichtsbehörde ge
nehmigt. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

Prämien- und Rückstellungsrisiko Kranken nach Art der Nichtleben 

R1000–R1030/ 
C0100 

Standardabweichung für das Prä
mienrisiko — USP Standard
abweichung 

Dies ist die unternehmensspezifische Standardabweichung für 
das Prämienrisiko für jeden in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich und die 
zugehörige proportionale Rückversicherung, wie vom Unterneh
men berechnet und von der Aufsichtsbehörde genehmigt oder 
vorgeschrieben. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 
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R1000–R1030/ 
C0110 

Standardabweichung für das Prä
mienrisiko — USP Standard
abweichung brutto/netto 

Geben Sie an, ob die unternehmensspezifische Standardabwei
chung brutto oder netto angewendet wurde. Aus der folgenden 
erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 
1 — USP brutto 
2 — USP netto 

R1000–R1030/ 
C0120 

Standardabweichung für das Prä
mienrisiko — USP Korrekturfaktor 
für nichtproportionale Rückver
sicherung 

Dies ist der unternehmensspezifische Korrekturfaktor für die 
nichtproportionale Rückversicherung für jeden in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich, der Unternehmen die Berücksichtigung des risikomin
dernden Effekts der Schadenexzedentenrückversicherung von 
Einzelrisiken erlaubt, wie vom Unternehmen berechnet und 
von der Aufsichtsbehörde genehmigt oder vorgeschrieben. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
ist diese Zelle frei zu lassen. 

R1000–R1030/ 
C0130 

Standardabweichung für das 
Rückstellungsrisiko — USP 

Dies ist die unternehmensspezifische Standardabweichung für 
das Rückstellungsrisiko für jeden in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich und die 
zugehörige proportionale Rückversicherung, wie vom Unterneh
men berechnet und von der Aufsichtsbehörde genehmigt oder 
vorgeschrieben. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

R1000–R1030/ 
C0140 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Volumen
maß für das Prämienrisiko: Vprem 

Das Volumenmaß für das Prämienrisiko für jeden in Anhang I 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich und die zugehörige proportionale Rückversicherung. 

R1000–R1030/ 
C0150 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Volumen
maß für das Rückstellungsrisiko: 
Vres 

Das Volumenmaß für das Rückstellungsrisiko für jeden in An
hang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereich und die zugehörige proportionale Rückver
sicherung. 

R1000–R1030/ 
C0160 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Geogra
fische Diversifizierung 

Dies ist die geografische Diversifizierung, die für das Volumen
maß für das Prämien- und Rückstellungsrisiko für jeden in An
hang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereich und die zugehörige proportionale Rückver
sicherung zu verwenden ist. 
Wird der Faktor für die geografische Diversifizierung nicht be
rechnet, ist für dieses Element der Standardwert 1 anzugeben. 

R1000–R1030/ 
C0170 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — V 

Die ist das Volumenmaß für das in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 
und Abschnitt 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
erwähnte Prämien- und Rückstellungsrisiko der Krankenver
sicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis 
betrieben wird wie die Schadenversicherung, für jeden in An
hang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereich und die zugehörige proportionale Rückver
sicherung. 

R1040/C0170 Volumenmaß gesamt (für das Prä
mien- und Rückstellungsrisiko) — V 

Dies ist das Gesamtvolumenmaß für das Prämien- und Rück
stellungsrisiko, das der Summe der Volumenmaße für das Prä
mien- und Rückstellungsrisiko für alle Geschäftsbereiche ent
spricht, für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich. 
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R1050/C0100 Kombinierte Standardabweichung Dies ist die kombinierte Standardabweichung für das Prämien- 
und Rückstellungsrisiko für alle Segmente. 

R1100/C0180 Solvenzkapitalanforderung — Prä
mien- und Rückstellungsrisiko 
Kranken nach Art der Nichtleben 

Dies ist die Gesamtkapitalanforderung für das in Titel I Kapitel 
V Abschnitt 4 und Abschnitt 12 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 erwähnte Untermodul Prämien- und Rückstel
lungsrisiko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer ver
sicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Schadenver
sicherung. 

R1200/C0190 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnten Stornorisiko der Kranken
versicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, anfällig sind, 
vor Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R1200/C0200 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 und Abschnitt 12 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erwähnten Stornorisiko 
der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungs
technischer Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, 
anfällig sind, vor Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R1200/C0210 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
Kranken nach Art der Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnten Stornorisiko der Kranken
versicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R1200/C0220 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten — Stornorisiko 
Kranken nach Art der Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Stornorisiko der Krankenversicherung, die auf vergleich
barer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die 
Schadenversicherung, anfällig sind, nach Eintritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R1200/C0230 Absolute Werte nach Schock — 
Solvenzkapitalanforderung — 
Stornorisiko Kranken nach Art der 
Nichtleben 

Dies ist die Kapitalanforderung für das in Titel 1 Kapitel V 
Abschnitt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte 
Stornorisiko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer 
versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Schaden
versicherung. 

R1300/C0240 Diversifikation innerhalb des 
krankenversicherungstechnischen 
Risikomoduls nach Art der Nicht
leben — Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist der in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Diversifikationseffekt inner
halb des Untermoduls versicherungstechnisches Risiko der Kran
kenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, als Ergebnis 
der Aggregation der Kapitalanforderungen für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko sowie das Stornorisiko der auf vergleich
barer versicherungstechnischer Basis wie die Schadenversiche
rung betriebenen Krankenversicherung. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R1400/C0240 Krankenversicherungstechnisches 
Risiko nach Art der Nichtleben — 
gesamt — Solvenzkapitalanforde
rung 

Dies ist die Gesamtkapitalanforderung für das in Titel I Kapitel 
V Abschnitt 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 er
wähnte Untermodul versicherungstechnisches Risiko der Kran
kenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung. 
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Katastrophenrisiko Kranken 

R1500/C0250 Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Massenunfallrisiko 

Dies ist die Netto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermodul 
Massenunfallrisiko, berechnet nach der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. 

R1500/C0260 Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Massenunfallrisiko 

Dies ist die Brutto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermo
dul Massenunfallrisiko, berechnet vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rück
stellungen. 

R1510/C0250 Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Unfallkonzentrationsrisiko 

Dies ist die Netto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermodul 
Unfallkonzentrationsrisiko, berechnet nach der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

R1510/C0260 Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Unfallkonzentrationsrisiko 

Dies ist die Brutto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermo
dul Unfallkonzentrationsrisiko, berechnet vor der Anpassung für 
die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

R1520/C0250 Netto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Pandemierisiko 

Dies ist die Netto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermodul 
Pandemierisiko, berechnet nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellun
gen. 

R1520/C0260 Brutto-Solvenzkapitalanforderung 
— Katastrophenrisiko Kranken — 
Pandemierisiko 

Dies ist die Brutto-Solvenzkapitalanforderung für das Untermo
dul Pandemierisiko, berechnet vor der Anpassung für die Ver
lustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. 

R1530/C0250 Diversifikation innerhalb des Ka
tastrophenrisikos Kranken — Net
to-Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des Untermoduls 
Krankenversicherungskatastrophenrisiko als Ergebnis der Aggre
gation der Kapitalanforderungen für das Massenunfall-, Unfall
konzentrations- und Pandemierisiko, berechnet nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R1530/C0260 Diversifikation innerhalb des Ka
tastrophenrisikos Kranken — 
Brutto-Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb des Untermoduls 
Krankenversicherungskatastrophenrisiko als Ergebnis der Aggre
gation der Kapitalanforderungen für das Massenunfall-, Unfall
konzentrations- und Pandemierisiko, berechnet vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R1540/C0250 Katastrophenrisiko Krankenver
sicherung — gesamt — Netto- 
Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Nettokapitalanforderung (nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) für das Untermodul Krankenversiche
rungskatastrophenrisiko. 

R1540/C0260 Katastrophenrisiko Krankenver
sicherung — gesamt — Brutto- 
Solvenzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Bruttokapitalanforderung (vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen) für das Untermodul Krankenversiche
rungskatastrophenrisiko. 
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Krankenversicherungstechnisches Risiko — gesamt 

R1600/C0270 Diversifikation innerhalb des 
krankenversicherungstechnischen 
Risikomoduls — Netto-Solvenz
kapitalanforderung 

Dies ist der in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Diversifikationseffekt inner
halb des Untermoduls des krankenversicherungstechnischen Ri
sikos als Ergebnis der Aggregation der Kapitalanforderungen für 
das Untermodul versicherungstechnisches Risiko der Kranken
versicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung, das Untermo
dul versicherungstechnisches Risiko der Krankenversicherung, 
die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben 
wird wie die Schadenversicherung, und das Untermodul Kran
kenversicherungskatastrophenrisiko, berechnet nach der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R1600/C0280 Diversifikation innerhalb des 
krankenversicherungstechnischen 
Risikomoduls — Brutto-Solvenz
kapitalanforderung 

Dies ist der in Titel I Kapitel V Abschnitt 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erwähnte Diversifikationseffekt inner
halb des Untermoduls des krankenversicherungstechnischen Ri
sikos als Ergebnis der Aggregation der Kapitalanforderungen für 
das Untermodul versicherungstechnisches Risiko der Kranken
versicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer 
Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung, das Untermo
dul versicherungstechnisches Risiko der Krankenversicherung, 
die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben 
wird wie die Schadenversicherung, und das Untermodul Kran
kenversicherungskatastrophenrisiko, berechnet vor der Anpas
sung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstech
nischen Rückstellungen. 

R1700/C0270 Krankenversicherungstechnisches 
Risiko — gesamt — Netto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Netto-Solvenzkapitalanforderung für das 
krankenversicherungstechnische Risikomodul. 

R1700/C0280 Krankenversicherungstechnisches 
Risiko — gesamt — Brutto-Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Brutto-Solvenzkapitalanforderung für das 
krankenversicherungstechnische Risikomodul. 

S.26.05 — Solvenzkapitalanforderung — nichtlebensversicherungstech
nisches Risiko 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.05.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 

Alle Werte sind abzüglich der Rückversicherung und anderer Risikominderungs
techniken zu melden. 

Als Werte vor und nach dem Schock ist die Höhe der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten einzutragen, die gegenüber dem betreffenden Schock anfällig 
sind. Für Verbindlichkeiten ist die Bewertung auf der untersten Ebene durch
zuführen, die für den Vertrag oder die homogene Risikogruppe verfügbar ist. Bei 
einem Vertrag oder einer homogenen Risikogruppe, der/die gegenüber einem 
Schock anfällig ist, bedeutet dies, dass die mit diesem Vertrag oder dieser ho
mogenen Risikogruppe in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten als ge
genüber dem betreffenden Schock anfälliger Wert angegeben werden müssen. 
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Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 
7 der Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schät
zung der SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu 
berechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine 
Option auszuwählen: 
1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 

2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, Matching-Adjust
ment-Portfolio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderver
band, ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übri
gen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Num
mer wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf un
verändert beibehalten werden und mit der in anderen Meldebö
gen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

R0010/C0010 Vereinfachungen für firmeneigene 
Versicherungsunternehmen — 
Prämien- und Rückstellungsrisiko 

Geben Sie an, ob ein firmeneigenes Versicherungsunternehmen 
bei der Berechnung des Prämien- und Rückstellungsrisikos für 
Nichtlebensversicherungen Vereinfachungen angewendet hat. 
Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option aus
zuwählen: 

1 — Vereinfachungen angewendet 
2 — Keine Vereinfachungen angewendet 

Wenn R0010/C0010 = 1, sind für R0100 bis R0230 nur C0060, 
C0070 und C0090 auszufüllen. 

▼M4 

R0011/C0010 Vereinfachungen — Nichtlebens
versicherungsstornorisiko 

Geben Sie an, ob ein Unternehmen bei der Berechnung des 
nichtlebensversicherungstechnischen Risikos Vereinfachungen 
angewendet hat. Zu wählen ist unter folgenden Optionen: 

1 — Vereinfachung für die Zwecke des Artikels 90 a 
9 — Keine Anwendung von Vereinfachungen 

▼B 

Prämien- und Rückstellungsrisiko Nichtleben 

R0100–R0210/ 
C0020 

Standardabweichung für das Prä
mienrisiko — USP Standard
abweichung 

Dies ist die unternehmensspezifische Standardabweichung für 
das Prämienrisiko für jedes Segment, wie vom Unternehmen 
berechnet und von der Aufsichtsbehörde genehmigt oder vor
geschrieben. 
Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

R0100–R0210/ 
C0030 

USP Standardabweichung brutto/ 
netto 

Geben Sie an, ob die unternehmensspezifische Standardabwei
chung brutto oder netto angewendet wurde. Aus der folgenden 
erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — USP brutto 
2 — USP netto 

R0100–R0210/ 
C0040 

Standardabweichung für das Prä
mienrisiko — USP Korrekturfaktor 
für nichtproportionale Rückver
sicherung 

Dies ist der unternehmensspezifische Korrekturfaktor für die 
nichtproportionale Rückversicherung für jedes Segment, der Un
ternehmen die Berücksichtigung des risikomindernden Effekts 
der Schadenexzedentenrückversicherung für Einzelrisiken er
laubt, wie vom Unternehmen berechnet und von der Aufsichts
behörde genehmigt oder vorgeschrieben. 

▼B 

02015R2450 — DE — 30.12.2019 — 004.001 — 838



 

ELEMENT HINWEISE 

Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

R0100–R0210/ 
C0050 

Standardabweichung für das 
Rückstellungsrisiko — USP 

Dies ist die unternehmensspezifische Standardabweichung für 
das Rückstellungsrisiko für jedes Segment, wie vom Unterneh
men berechnet und von der Aufsichtsbehörde genehmigt oder 
vorgeschrieben. 

Werden keine unternehmensspezifischen Parameter verwendet, 
muss dieses Element nicht ausgewiesen werden. 

R0100–R0210/ 
C0060 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Volumen
maß für das Prämienrisiko: Vprem 

Das Volumenmaß für das Prämienrisiko für jeden in Anhang I 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich. 

R0100–R0210/ 
C0070 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Volumen
maß für das Rückstellungsrisiko: 
Vres 

Dies ist das Volumenmaß für das Rückstellungsrisiko für jedes 
Segment, das dem besten Schätzwert für die Rückstellungen für 
noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle des Segments ent
spricht, nach Abzug des aus Rückversicherungsverträgen und 
gegenüber Zweckgesellschaften einforderbaren Betrags. 

R0100–R0210/ 
C0080 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — Geogra
fische Diversifizierung 

Dies ist die geografische Diversifizierung für das Volumenmaß 
für jedes Segment. 

Wird der Faktor für die geografische Diversifizierung nicht be
rechnet, ist für dieses Element der Standardwert 1 anzugeben. 

R0100–R0210/ 
C0090 

Volumenmaß für das Prämien- und 
Rückstellungsrisiko — V 

Dies ist das Volumenmaß für das Prämien- und Rückstellungs
risiko für Nichtlebensversicherungen für jedes Segment. 
Wenn R0010/C0010 = 1, gibt dieses Element die Kapitalanfor
derung für das Prämien- und Rückstellungsrisiko für Nicht
lebensversicherungen für das jeweilige Segment an, die unter 
Verwendung von Vereinfachungen berechnet wurde. 

R0220/C0090 Volumenmaß gesamt (für das Prä
mien- und Rückstellungsrisiko) — V 

Dies ist das Gesamtvolumenmaß für das Prämien- und Rück
stellungsrisiko, das der Summe der Volumenmaße für das Prä
mien- und Rückstellungsrisiko für alle Segmente entspricht. 

R0230/C0020 Kombinierte Standardabweichung Dies ist die kombinierte Standardabweichung für das Prämien- 
und Rückstellungsrisiko für alle Segmente. 
►M1 __________ ◄ 

R0300/C0100 Prämien- und Rückstellungsrisiko 
Nichtleben — Solvenzkapitalan
forderung 

Dies ist die Gesamtkapitalanforderung für das Untermodul 
Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko. 

Stornorisiko Nichtleben 

R0400/C0110 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Vermögenswerte — 
Stornorisiko Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Stornorisiko der 
Nichtlebensversicherung anfälligen Vermögenswerte vor Eintritt 
des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0400/C0120 Absolute Ausgangswerte vor 
Schock — Verbindlichkeiten — 
Stornorisiko Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Stornorisiko der 
Nichtlebensversicherung anfälligen Verbindlichkeiten vor Eintritt 
des Schocks. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0400/C0130 Absolute Werte nach Schock — 
Vermögenswerte — Stornorisiko 
Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Stornorisiko der 
Nichtlebensversicherung anfälligen Vermögenswerte nach Ein
tritt des Schocks. 
Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesell
schaften einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht ein
zuschließen. 

R0400/C0140 Absolute Werte nach Schock — 
Verbindlichkeiten — Stornorisiko 
Nichtleben 

Dies ist der absolute Wert der gegenüber dem Stornorisiko der 
Nichtlebensversicherung anfälligen Verbindlichkeiten nach Ein
tritt des Schocks. 
Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0400/C0150 Solvenzkapitalanforderung — 
Stornorisiko Nichtleben 

Dies ist die Kapitalanforderung für das Stornorisiko der Nicht
lebensversicherung. 

Katastrophenrisiko Nichtleben 

R0500/C0160 Solvenzkapitalanforderung — Ka
tastrophenrisiko Nichtleben 

Dies ist die Gesamtkapitalanforderung für das Katastrophenrisiko 
der Nichtlebensversicherung. 

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko — gesamt 

R0600/C0160 Diversifikation innerhalb des 
nichtlebensversicherungstech
nischen Risikomoduls 

Dies ist der Diversifikationseffekt innerhalb der Untermodule des 
nichtlebensversicherungstechnischen Risikos als Ergebnis der 
Aggregation der Kapitalanforderungen für das Nichtlebensver
sicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko, das Nichtlebens
katastrophenrisiko und das Nichtlebensversicherungsstornorisiko. 
Die Diversifikation ist als negativer Wert anzugeben, wenn sie 
die Kapitalanforderung verringert. 

R0700/C0160 Nichtlebensversicherungstech
nisches Risiko — gesamt — Sol
venzkapitalanforderung 

Dies ist die gesamte Solvenzkapitalanforderung für das nicht
lebensversicherungstechnische Risikomodul. 

S.26.06 — Solvenzkapitalanforderung — operationelles Risiko 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.06.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 
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Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 
7 der Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schät
zung der SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu 
berechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine 
Option auszuwählen: 

1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 
2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, Matching-Adjust
ment-Portfolio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderver
band, ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übri
gen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband/MAP 

2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Num
mer wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf un
verändert beibehalten werden und mit der in anderen Meldebö
gen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

R0100/C0020 Versicherungstechnische Rückstel
lungen Leben brutto (ohne Risi
komarge) 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Le
bensversicherungsverpflichtungen ►M2 ohne Verpflichtungen 
aus fondsgebundenen Versicherungen ◄. Für diese Zwecke sind 
die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge 
und ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und gegen
über Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0110/C0020 Versicherungstechnische Rückstel
lungen Leben brutto fondsgebun
den (ohne Risikomarge) 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Le
bensversicherungsverpflichtungen, wenn das Anlagerisiko von 
den Versicherungsnehmern getragen wird. Für diese Zwecke sind 
die versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge 
und ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und gegen
über Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0120/C0020 Versicherungstechnische Rückstel
lungen Nichtleben brutto (ohne 
Risikomarge) 

Dies sind die versicherungstechnischen Rückstellungen für Nicht
lebensversicherungsverpflichtungen. Für diese Zwecke sind die 
versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Risikomarge und 
ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0130/C0020 Kapitalanforderung für operatio
nelles Risiko auf der Grundlage 
der versicherungstechnischen 
Rückstellungen 

Dies ist die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko auf 
der Grundlage der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

R0200/C0020 Verdiente Bruttoprämien Leben 
(letzte 12 Monate) 

Die in den letzten zwölf Monaten verdienten Prämien für Le
bensversicherungsverpflichtungen ►M2 (ohne Verpflichtungen 
aus fondsgebundenen Versicherungen) ◄ ohne Abzug der an 
Rückversicherer zedierten Prämien. 

R0210/C0020 Verdiente Bruttoprämien Leben 
fondsgebunden (letzte 12 Monate) 

Die in den letzten zwölf Monaten verdienten Prämien für Le
bensversicherungsverpflichtungen, wenn das Anlagerisiko von 
den Versicherungsnehmern getragen wird, ohne Abzug der an 
Rückversicherer zedierten Prämien. 
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R0220/C0020 Verdiente Bruttoprämien Nicht
leben (letzte 12 Monate) 

Die in den letzten zwölf Monaten verdienten Prämien für Nicht
lebensversicherungsverpflichtungen ohne Abzug der an Rückver
sicherer zedierten Prämien. 

R0230/C0020 Verdiente Bruttoprämien Leben 
(12 Monate vor den letzten 12 
Monaten) 

In den zwölf Monaten vor den letzten zwölf Monaten verdiente 
Prämien für Lebensversicherungsverpflichtungen ►M2 (ohne 
Verpflichtungen aus fondsgebundenen Versicherungen) ◄ ohne 
Abzug der an Rückversicherer zedierten Prämien. 

R0240/C0020 Verdiente Bruttoprämien Leben 
fondsgebunden (12 Monate vor 
den letzten 12 Monaten) 

In den zwölf Monaten vor den letzten zwölf Monaten verdiente 
Prämien für Lebensversicherungsverpflichtungen, wenn das An
lagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird, ohne 
Abzug der an Rückversicherer zedierten Prämien. 

R0250/C0020 Verdiente Bruttoprämien Nicht
leben (12 Monate vor den letzten 
12 Monaten) 

In den zwölf Monaten vor den letzten zwölf Monaten verdiente 
Prämien für Nichtlebensversicherungsverpflichtungen ohne Ab
zug der an Rückversicherer zedierten Prämien. 

R0260/C0020 Kapitalanforderung für operatio
nelles Risiko auf der Grundlage 
der verdienten Prämien 

Dies ist die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko auf 
der Grundlage der verdienten Prämien. 

R0300/C0020 Kapitalanforderung für operatio
nelle Risiken vor Deckelung 

Dies ist die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko vor 
der Deckelung. 

R0310/C0020 Prozentsatz der Basissolvenzkapi
talanforderung 

Dies ist das Ergebnis des auf die Basissolvenzkapitalanforderung 
angewandten Prozentsatzes der Obergrenze. 

R0320/C0020 Kapitalanforderung für operatio
nelle Risiken nach Deckelung 

Dies ist die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko nach 
der Deckelung. 

R0330/C0020 Angefallene Aufwendungen im 
Hinblick auf das fondsgebundene 
Geschäft (letzte 12 Monate) 

Dies ist der Betrag der in den letzten zwölf Monaten angefalle
nen Aufwendungen im Bereich der Lebensversicherung, wenn 
das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird. 

R0340/C0020 Gesamtkapitalanforderung für 
operationelle Risiken 

Dies ist die Gesamtkapitalanforderung für operationelle Risiken. 

S.26.07 — Solvenzkapitalanforderung — Vereinfachungen 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, Matching-Adjustment-Portfolios und 
den übrigen Teil. 

Der Meldebogen SR.26.07.01 ist für jeden Sonderverband (RFF), jedes Mat
ching-Adjustment-Portfolio (MAP) und den übrigen Teil auszufüllen. Wenn ein 
Sonderverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio ein eingebettetes Mat
ching-Adjustment-Portfolio oder einen eingebetteten Sonderverband enthält, ist 
der Fonds als unterschiedlicher Fonds zu behandeln. Dieser Meldebogen ist für 
alle Unterfonds eines wesentlichen Sonderverbands/Matching-Adjustment-Portfo
lios, der/das in der zweiten Tabelle des Meldebogens S.01.03 angegeben ist, zu 
übermitteln. 
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Z0010 Artikel 112 Geben Sie an, ob die Berichtszahlen gemäß Artikel 112 Absatz 
7 der Richtlinie 2009/138/EG verlangt wurden, um eine Schät
zung der SCR zu übermitteln, die gemäß der Standardformel zu 
berechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine 
Option auszuwählen: 

1 — Übermittlung nach Artikel 112 Absatz 7 
2 — Reguläre Übermittlung 

Z0020 Sonderverband, Matching-Adjust
ment-Portfolio oder übriger Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderver
band, ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übri
gen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 

1 — Sonderverband/MAP 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Wenn Element Z0020 = 1, Identifikationsnummer für einen Son
derverband oder ein Matching-Adjustment-Portfolio. Diese Num
mer wird vom Unternehmen vergeben, muss im Zeitverlauf un
verändert beibehalten werden und mit der in anderen Meldebö
gen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionummer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

Z0040 Währung für Zinsrisiko (firmen
eigene Versicherungsunternehmen) 

Geben Sie den alphabetischen ISO-4217-Code der Währung an, 
in der die Emission erfolgt ist. Jede Währung ist in einer eigenen 
Zeile auszuweisen. 

Marktrisiko (einschließlich firmeneigener Versicherungsunternehmen) 

R0010/ 
C0010–C0070 

Spread-Risiko (Anleihen und Dar
lehen) — Marktwert — nach Bo
nitätsstufe 

Marktwert der Vermögenswerte, die einer Kapitalanforderung für 
das Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen unterliegen, für 
jede Bonitätsstufe, sofern eine Bonitätsbewertung einer benann
ten ECAI verfügbar ist. 

R0010/C0080 Spread-Risiko (Anleihen und Dar
lehen) — Marktwert — Kein Ra
ting 

Marktwert der Vermögenswerte, die einer Kapitalanforderung für 
das Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen unterliegen, so
fern keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar 
ist. 

R0020/ 
C0010–C0070 

Spread-Risiko (Anleihen und Dar
lehen) — Modifizierte Duration — 
nach Bonitätsstufe 

Die modifizierte Duration (in Jahren) der Vermögenswerte, die 
einer Kapitalanforderung für das Spread-Risiko von Anleihen 
und Darlehen unterliegen, für jede Bonitätsstufe, sofern eine 
Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist. 

R0020/C0080 Spread-Risiko (Anleihen und Dar
lehen) — Modifizierte Duration — 
Kein Rating 

Die modifizierte Duration (in Jahren) der Vermögenswerte, die 
einer Kapitalanforderung für das Spread-Risiko von Anleihen 
und Darlehen unterliegen, sofern keine Bonitätsbewertung einer 
benannten ECAI verfügbar ist. 

R0030/C0090 Spread-Risiko (Anleihen und Dar
lehen) — Erhöhung der fonds- und 
indexgebundenen versicherungs
technischen Rückstellungen 

Die Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen ab
züglich der Risikomarge für Versicherungsverträge, bei denen 
das Anlagerisiko von eingebetteten Optionen und Garantien, 
das aus einem plötzlichen Rückgang des Werts der Kapitalan
forderung für das Spread-Risiko von Anleihen unterliegenden 
Vermögenswerte erwachsen würde, von den Versicherungsneh
mern getragen wird, entsprechend der vereinfachten Berechnung. 
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Zinsrisiko (firmeneigene Versicherungsunternehmen) 

R0040/C0100 Zinsrisiko (firmeneigene Versiche
rungsunternehmen) — Kapitalan
forderung — Zinssatzanstieg — 
nach Währung 

Kapitalanforderung für das Risiko eines Anstiegs der Zinskurve 
gemäß der vereinfachten Berechnung des firmeneigenen Ver
sicherungsunternehmens für jede ausgewiesene Währung. 

R0040/C0110 Zinsrisiko (firmeneigene Versiche
rungsunternehmen) — Kapitalan
forderung — Zinssatzrückgang — 
nach Währung 

Kapitalanforderung für das Risiko eines Rückgangs der Zins
kurve gemäß der vereinfachten Berechnung des firmeneigenen 
Versicherungsunternehmens für jede ausgewiesene Währung. 

Lebensversicherungstechnisches Risiko 

R0100/C0120 Sterblichkeitsrisiko — Risikokapi
tal 

Summe des positiven Risikokapitals gemäß Artikel 91 der De
legierten Verordnung (EU) 2015/35 für alle dem Sterblichkeits
risiko unterliegenden Verpflichtungen. 

R0100/C0160 Sterblichkeitsrisiko — Durch
schnittliche Rate t+1 

Die mit der Versicherungssumme gewichtete durchschnittliche 
Sterblichkeitsrate in den folgenden zwölf Monaten (t+1) für Ver
träge mit positivem Risikokapital. 

R0100/C0180 Sterblichkeitsrisiko — Modifizierte 
Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) aller im Todesfall zu leis
tenden Zahlungen, die in den besten Schätzwert einbezogen wur
den, für Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0110/C0150 Langlebigkeitsrisiko — Bester 
Schätzwert 

Bester Schätzwert der dem Langlebigkeitsrisiko unterliegenden 
Verpflichtungen. 

R0110/C0160 Langlebigkeitsrisiko — Durch
schnittliche Rate t+1 

Die mit der Versicherungssumme gewichtete durchschnittliche 
Sterblichkeitsrate in den folgenden zwölf Monaten (t+1) für Ver
träge, bei denen ein Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einer 
Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen führt. 

R0110/C0180 Langlebigkeitsrisiko — Modifi
zierte Duration 

Modifizierte Duration (in Jahren) aller Zahlungen an Anspruchs
berechtigte, die in den besten Schätzwert einbezogen wurden, für 
Verträge, bei denen ein Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einer 
Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen führt. 

R0120/C0120 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Risikokapital 

Summe des positiven Risikokapitals gemäß Artikel 93 der De
legierten Verordnung (EU) 2015/35 für alle dem Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko unterliegenden Verpflichtungen. 

R0120/C0130 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Risikokapital t+1 

Risikokapital gemäß Definition in R0120/C0120 nach zwölf Mo
naten (t+1). 

R0120/C0150 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Bester Schätzwert 

Bester Schätzwert der dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko unter
liegenden Verpflichtungen. 

R0120/C0160 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Durchschnittliche Rate t+1 

Durchschnittliche Invaliditäts-/Morbiditätsrate in den folgenden 
zwölf Monaten (t+1), gewichtet mit der Versicherungssumme, 
für Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0120/C0170 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Durchschnittliche Rate t+2 

Durchschnittliche Invaliditäts-/Morbiditätsrate in den zwölf Mo
naten nach den folgenden zwölf Monaten (t+2), gewichtet mit 
der Versicherungssumme, für Verträge mit positivem Risikoka
pital. 
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R0120/C0180 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Modifizierte Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) aller in den besten Schätz
wert einbezogenen Zahlungen bei Invalidität/Morbidität, für Ver
träge mit positivem Risikokapital. 

R0120/C0200 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko — 
Beendigungsrate 

Erwartete Beendigungsraten in den folgenden zwölf Monaten für 
Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0130/C0140 Stornorisiko (Anstieg der Storno
quoten) — Differenz zwischen 
Rückkaufswert und Rückstellung 

Summe aller positiven Differenzen zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung gemäß Artikel 95 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35. 

R0130/C0160 Stornorisiko (Anstieg der Storno
quoten) — Durchschnittliche Rate 
t+1 

Durchschnittliche Stornoquote der Verträge mit einer positiven 
Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung. 

R0130/C0190 Stornorisiko (Anstieg der Storno
quoten) — Durchschnittlicher Ab
wicklungszeitraum 

Durchschnittlicher Zeitraum (in Jahren), über den Verträge mit 
einer positiven Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstel
lung abgewickelt werden. 

R0140/C0140 Stornorisiko (Rückgang der Stor
noquoten) — Differenz zwischen 
Rückkaufswert und Rückstellung 

Summe aller negativen Differenzen zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung gemäß Artikel 95 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35. 

R0140/C0160 Stornorisiko (Rückgang der Stor
noquoten) — Durchschnittliche 
Rate t+1 

Durchschnittliche Stornoquote der Verträge mit einer negativen 
Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung. 

R0140/C0190 Stornorisiko (Rückgang der Stor
noquoten) — Durchschnittlicher 
Abwicklungszeitraum 

Durchschnittlicher Zeitraum (in Jahren), über den Verträge mit 
einer negativen Differenz zwischen Rückkaufswert und Rück
stellung abgewickelt werden. 

R0150/C0180 Lebensversicherungskostenrisiko 
— Modifizierte Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) der in den besten Schätz
wert der Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflich
tungen einbezogenen Zahlungsströme. 

R0150/C0210 Lebensversicherungskostenrisiko 
— Zahlungen 

Im Zusammenhang mit der Lebensversicherung und der Lebens
rückversicherung in den letzten zwölf Monaten gezahlte Kosten. 

R0150/C0220 Lebensversicherungskostenrisiko 
— Durchschnittliche Inflationsrate 

Der gewichtete Durchschnitt der in die Berechnung des besten 
Schätzwerts dieser Verpflichtungen einbezogenen Inflationsrate, 
gewichtet mit dem Barwert der Kosten für die Bedienung be
stehender Lebensversicherungsverpflichtungen, die bei der Be
rechnung des besten Schätzwerts berücksichtigt wurden. 

R0160/C0120 Lebensversicherungskatastrophen
risiko — Risikokapital 

Summe des positiven Risikokapitals gemäß Artikel 96 der De
legierten Verordnung (EU) 2015/35. 

Krankenversicherungstechnisches Risiko 

R0200/C0120 Sterblichkeitsrisiko Kranken — 
Risikokapital 

Summe des positiven Risikokapitals gemäß Artikel 97 der De
legierten Verordnung (EU) 2015/35 für alle dem Sterblichkeits
risiko der Krankenversicherung unterliegenden Verpflichtungen. 

R0200/C0160 Sterblichkeitsrisiko Kranken — 
Durchschnittliche Rate t+1 

Durchschnittliche Sterblichkeitsrate in den folgenden zwölf Mo
naten (t+1), gewichtet mit der Versicherungssumme, für Verträge 
mit positivem Risikokapital. 
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R0200/C0180 Sterblichkeitsrisiko Kranken — 
Modifizierte Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) aller im Todesfall zu leis
tenden Zahlungen, die in den besten Schätzwert einbezogen wur
den, für Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0210/C0150 Langlebigkeitsrisiko Kranken — 
Bester Schätzwert 

Bester Schätzwert der dem Langlebigkeitsrisiko der Krankenver
sicherung unterliegenden Verpflichtungen. 

R0210/C0160 Langlebigkeitsrisiko Kranken — 
Durchschnittliche Rate t+1 

Durchschnittliche Sterblichkeitsrate in den folgenden zwölf Mo
naten (t+1), gewichtet mit der Versicherungssumme, für Verträ
ge, bei denen ein Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einer Er
höhung der versicherungstechnischen Rückstellungen führt. 

R0210/C0180 Langlebigkeitsrisiko Kranken — 
Modifizierte Duration 

Modifizierte Duration (in Jahren) aller Zahlungen an Anspruchs
berechtigte, die in den besten Schätzwert einbezogen wurden, für 
Verträge, bei denen ein Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einer 
Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen führt. 

R0220/C0180 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Krankheitskosten) — 
Modifizierte Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) der in den besten Schätz
wert der Krankheitskostenversicherungs- oder -rückversiche
rungsverpflichtungen einbezogenen Zahlungsströme. 

R0220/C0210 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Krankheitskosten) — 
Zahlungen 

Im Zusammenhang mit der Krankheitskostenversicherung oder 
-rückversicherung in den letzten zwölf Monaten gezahlte Kosten. 

R0220/C0220 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Krankheitskosten) — 
Durchschnittliche Inflationsrate 

Der Durchschnitt der in die Berechnung des besten Schätzwerts 
dieser Verpflichtungen einbezogenen Inflationsrate der medizi
nischen Leistungen, gewichtet mit dem Barwert der medizi
nischen Leistungen, die bei der Berechnung des besten Schätz
werts dieser Verpflichtungen berücksichtigt wurden. 

R0230/C0120 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Risikokapital 

Summe des positiven Risikokapitals gemäß Artikel 100 der De
legierten Verordnung (EU) 2015/35 für alle dem Invaliditäts-/ 
Morbiditätsrisiko der Einkommenersatzversicherung unterliegen
den Verpflichtungen. 

R0230/C0130 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Risikokapital t+1 

Risikokapital gemäß Definition in R0230/C0120 nach zwölf Mo
naten. 

R0230/C0150 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Bester Schätzwert 

Bester Schätzwert der dem Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko unter
liegenden Verpflichtungen. 

R0230/C0160 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Durchschnittliche 
Rate t+1 

Durchschnittliche Invaliditäts-/Morbiditätsrate in den folgenden 
zwölf Monaten (t+1), gewichtet mit der Versicherungssumme, 
für Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0230/C0170 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Durchschnittliche 
Rate t+2 

Durchschnittliche Invaliditäts-/Morbiditätsrate in den zwölf Mo
naten nach den folgenden zwölf Monaten (t+2), gewichtet mit 
der Versicherungssumme, für Verträge mit positivem Risikoka
pital. 
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R0230/C0180 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Modifizierte Dura
tion 

Die modifizierte Duration (in Jahren) aller in den besten Schätz
wert einbezogenen Zahlungen bei Invalidität/Morbidität, für Ver
träge mit positivem Risikokapital. 

R0230/C0200 Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko 
Kranken (Einkommensersatzver
sicherung) — Beendigungsrate 

Erwartete Beendigungsraten in den folgenden zwölf Monaten für 
Verträge mit positivem Risikokapital. 

R0240/C0140 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Anstieg 
der Stornoquoten) — Differenz 
zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung 

Summe aller positiven Differenzen zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung gemäß Artikel 102 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35. 

R0240/C0160 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Anstieg 
der Stornoquoten) — Durch
schnittliche Rate t+1 

Durchschnittliche Stornoquote der Verträge mit einer positiven 
Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung. 

R0240/C0190 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Anstieg 
der Stornoquoten) — Durch
schnittlicher Abwicklungszeitraum 

Durchschnittlicher Zeitraum (in Jahren), über den Verträge mit 
einer positiven Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstel
lung abgewickelt werden. 

R0250/C0140 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Rückgang 
der Stornoquoten) — Differenz 
zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung 

Summe aller negativen Differenzen zwischen Rückkaufswert und 
Rückstellung gemäß Artikel 102 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35. 

R0250/C0160 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Rückgang 
der Stornoquoten) — Durch
schnittliche Rate t+1 

Durchschnittliche Stornoquote der Verträge mit einer negativen 
Differenz zwischen Rückkaufswert und Rückstellung. 

R0250/C0190 Stornorisiko Kranken nach Art der 
Leben — Stornorisiko (Rückgang 
der Stornoquoten) — Durch
schnittlicher Abwicklungszeitraum 

Durchschnittlicher Zeitraum (in Jahren), über den Verträge mit 
einer negativen Differenz zwischen Rückkaufswert und Rück
stellung abgewickelt werden. 

R0260/C0180 Kostenrisiko Kranken — Modifi
zierte Duration 

Die modifizierte Duration (in Jahren) der in den besten Schätz
wert der Krankenversicherungs- und -rückversicherungsver
pflichtungen einbezogenen Zahlungsströme. 

R0260/C0210 Kostenrisiko Kranken — Zahlun
gen 

Im Zusammenhang mit der Krankenversicherung und der Kran
kenrückversicherung in den letzten zwölf Monaten gezahlte Kos
ten. 

R0260/C0220 Kostenrisiko Kranken — Durch
schnittliche Inflationsrate 

Der gewichtete Durchschnitt der in die Berechnung des besten 
Schätzwerts dieser Verpflichtungen einbezogenen Inflationsrate, 
gewichtet mit dem Barwert der Kosten für die Bedienung be
stehender Krankenversicherungsverpflichtungen, die bei der Be
rechnung des besten Schätzwerts berücksichtigt wurden. 

▼M4 

Marktrisiko — Marktrisikokonzentrationen 

R0300/C0300 Schuldenportfolio-Anteil Anteil des Schuldenportfolios, für den eine vereinfachte 
SCR-Berechnung durchgeführt wurde. 
Diese Angabe ist nur bei Freistellung von Meldebogen S.06.02 
erforderlich. 

Vereinfachungen Naturkatastrophen (NAT CAT) 

R0400/C0320 Sturm — bei den NAT-CAT-Ver
einfachungen gewähltes Risikoge
wicht 

Hier ist das für die Sturmrisiko-Vereinfachungen verwendete 
Risikogewicht anzugeben. 
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R0400/C0330 Sturm — Summe der von den 
NAT-CAT-Vereinfachungen be
troffenen Risikopositionen 

Hier ist die Summe der Risikopositionen anzugeben, die von den 
Vereinfachungen beim Sturmrisiko betroffen sind. 

R0410/C0320 Hagel — bei den NAT-CAT-Ver
einfachungen gewähltes Risikoge
wicht 

Hier ist das für die Hagelrisiko-Vereinfachungen verwendete 
Risikogewicht anzugeben. 

R0410/C0330 Hagel — Summe der von den 
NAT-CAT-Vereinfachungen be
troffenen Risikopositionen 

Hier ist die Summe der Risikopositionen anzugeben, die von den 
Vereinfachungen beim Hagelrisiko betroffen sind. 

R0420/C0320 Erdbeben — bei den NAT-CAT- 
Vereinfachungen gewähltes Risi
kogewicht 

Hier ist das für die Erdbebenrisiko-Vereinfachungen verwendete 
Risikogewicht anzugeben. 

R0420/C0330 Erdbeben — Summe der von den 
NAT-CAT-Vereinfachungen be
troffenen Risikopositionen 

Hier ist die Summe der Risikopositionen anzugeben, die von den 
Vereinfachungen beim Erdbebenrisiko betroffen sind. 

R0430/C0320 Überschwemmungen — bei den 
NAT-CAT-Vereinfachungen ge
wähltes Risikogewicht 

Hier ist das Risikogewicht anzugeben, das für die Vereinfachun
gen beim Überschwemmungsrisiko verwendet wurde. 

R0430/C0330 Überschwemmungen — Summe 
der von den NAT-CAT-Verein
fachungen betroffenen Risikoposi
tionen 

Hier ist die Summe der Risikopositionen anzugeben, die von den 
Vereinfachungen beim Überschwemmungsrisiko betroffen sind. 

R0440/C0320 Bodensenkungen und Erdrutsch — 
bei den NAT-CAT-Vereinfachun
gen gewähltes Risikogewicht 

Hier ist das Risikogewicht anzugeben, das für die Vereinfachun
gen beim Risiko Bodensenkungen und Erdrutsch verwendet 
wurde. 

R0440/C0330 Bodensenkungen und Erdrutsch — 
Summe der von den NAT-CAT- 
Vereinfachungen betroffenen Risi
kopositionen 

Hier ist die Summe der Risikopositionen anzugeben, die von den 
Vereinfachungen beim Risiko Bodensenkungen und Erdrutsch 
betroffen sind. 
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